
 

 

 

 

 

 
 

Stand: 26.03.2025 

 

Allgemeine Ausschreibungsbestimmungen des SC Potsdam e.V. Abt. 

Leichtathletik 2025 

Diese Ausschreibungsbestimmungen gelten für Veranstaltungen und Wettkämpfe 

vom SC Potsdam e.V. im Jahr 2025. 

1. Veranstalter 

Ausrichter: SC Potsdam e.V. 

  z.H. Philipp Wilhelm 

  Maimi-von-Mirbach-Str. 11/13 

  14480 Potsdam 

2. Bestimmungen 

Die Veranstaltungen werden auf der Grundlage der „Internationalen Wettkampf-

Regeln“ (IWR) und der „Deutschen-Leichtathletik-Ordnung“ (DLO) in der zurzeit 

gültigen Fassung durchgeführt, sofern in der jeweiligen Ausschreibung nichts anderes 

vermerkt ist. 

3. Teilnahmeberechtigung 

3.1. Sämtliche Veranstaltungen des SC Potsdam e.V. sind grundsätzlich offen für alle 

Athleten, die die deutsche Staatsbürgerschaft und ein gültiges Startrecht (ab U 16) für 

einen Mitgliedsverein des deutschen Leichtathletik-Verbandes haben. 

3.2. Für die Teilnahmeberechtigung von Ausländern an Veranstaltungen des SC 

Potsdam e.V. gelten abweichend von DLO §5, Abschnitt 2 die folgenden Regelungen: 

- Ausländische Athleten, die ein gültiges Startrecht (ab U16) für einen Mitgliedsverein 

des deutschen Leichtathletik-Verbandes haben, sind teilnahmeberechtigt. 

Für die Zulassung zu einer Veranstaltung ist der Nachweis eines gültigen Startpasses 

erforderlich. Dieser kann beim LVB über das Meldeportal „LADV“ beantragt werden. 

3.3. Für die Teilnahme an bestenlistenfähigen Veranstaltungen ist ein gültiges 

Startrecht (ab U16) erforderlich. 

3.4. Eine Teilnahme „außer Konkurrenz“ ist möglich, sofern die Teilnehmerzahlen dies 

in den entsprechenden Disziplinen zulassen. Bei technischen Disziplinen besteht die 

Möglichkeit, sofern die Leistung für den „Endkampf“ ausreicht, weitere drei Versuche 

zu absolvieren. Hierliegt die Entscheidung beim Wettkampfleiter. 

 

 



 

 

 

 

 

3.4. Soweit Mindestleistungen als Voraussetzung gefordert werden, müssen diese bei 

– vom Verband beaufsichtigten und genehmigten Veranstaltungen - im laufenden Jahr 

oder im Vorjahr in der entsprechenden Altersklasse (Geräte, Strecken) erzielt worden 

sein. Zusätzlich können auch Meldequoten festgelegt werden, welche ein Auffüllen 

der Meldefelder auf die jeweilige Quote mit Nicht-Normerfüllern ermöglicht. Die 

Bedingungen dazu werden vom Veranstalter vorab festgelegt und in den jeweiligen 

Ausschreibungen dargelegt. 

Sind keine Mindestleistungen gefordert und erfolgt die Meldung ohne Angabe der 

aktuellen Bestleistung, so werden diese Teilnehmer in den Wettkampflisten 

nachrangig gesetzt. 

4. Meldungen 

Alle Meldungen sind zu den in den einzelnen Ausschreibungen genannten Terminen 

an den SC Potsdam e.V. (i.d.R. über das Meldeportal „LADV“) einzureichen, sofern 

bei der jeweiligen Ausschreibung nichts anderes vermerkt ist. 

Für Staffel- und Mannschaftswettbewerbe müssen alle zum Einsatz vorgesehenen 

Athleten in der Meldung genannt werden (s.o.). Pro Staffel können bis zu 2 zusätzliche 

Teilnehmer gemeldet werden. In Bezug auf Regel TR24.10 IWR können in Staffeln 

max. so viele Athleten ausgetauscht werden, wie Teilnehmer in der jeweiligen Staffel 

eingesetzt werden. Werden für denselben Wettbewerb mehrere Staffeln gemeldet, 

sind die Staffelteilnehmer den Staffelmannschaften (1. Staffel, 2. Staffel etc.) 

zuzuordnen. 

5. Meldeschluss 

Die in den einzelnen Ausschreibungen genannten Schlusstermine bei den jeweiligen 

Veranstaltungen für die Annahme von Meldungen (s.o.) sind unbedingt einzuhalten. 

Später eingehende Meldungen werden als Nachmeldungen behandelt.  

6. Nachmeldungen 

Für einen Start bei einer Veranstaltung vom SC Potsdam e.V. sind – sofern in der 

jeweiligen Ausschreibung nichts Abweichendes vermerkt  

- Nachmeldungen bis spätestens 24 Stunden vor Beginn des Wettkampftages 

möglich. 

- Nachmeldungen am Wettkampftag sind nur nach Rücksprache mit dem 

Wettkampfleiter möglich 

Nachmeldungen werden nur angenommen, wenn die Zulassungsvoraussetzungen für 

diesen Wettbewerb erfüllt sind: 

- Teilnahmeberechtigung und Vorhandensein einer gültigen Startlizenz (ab U16) 

- ggf. Nachweis der Erfüllung der Mindestleistung – sofern gefordert  

 

 



 

 

 

 

 

Für jede Nachmeldung ist zusätzlich zum Organisationsbeitrag eine 

Nachmeldegebühr in Höhe von 7,00 € pro Wettbewerb zu entrichten. Als 

Nachmeldungen gelten auch Meldungen für zusätzliche Wettbewerbe von bereits für 

eine Veranstaltung gemeldeten Teilnehmern. Die Nachmeldegebühr ist zusammen 

mit dem Organisationsbeitrag zu entrichten. Auch für Nachmeldungen für 

Staffelwettbewerbe von noch nicht für die Veranstaltung gemeldeten Teilnehmern fällt 

die Nachmeldegebühr in Höhe von 7,00 € an.  

Nachmeldungen sind auch bei nicht ausgelasteten Teilnehmerquote nur mit erfüllter 

Mindestleistung (wenn Vorhanden) möglich. 

7. Organisationsbeiträge 

Für Veranstaltungen vom SC Potsdam e.V.  wurden folgende Organisationsbeiträge 

beschlossen: 

Männer / Frauen 8,00 € Staffel M/F – U 18 12,00 € 

Jugend U 20 7,00 € Staffel U 16 – U 14 10,00 € 

Jugend U 18 7,00 € Staffel U 12 – U 8 8,00 € 

Jugend U16 6,00 € Block U 12 / U 14 16,00 € 

Jugend U 14 4,00 € Nachmeldung 
Block 

10,00 € 

Kinder U 12 3,00 € Nachmeldung  7,00 € 

Kinder U 10 3,00 €   

Kinder U8 2,00 €   

 

Die Startunterlagen werden nur vereinsweise entsprechend der abgegebenen 

Meldung ausgegeben. Diese sind sofort vor Ort auf Vollständigkeit zu prüfen. Mit 

Abgabe der Meldungen wird auch die Verpflichtung zur Zahlung der 

Organisationsbeiträge anerkannt, der auch im Falle des Nichtantretens zum Ausgleich 

der Aufwendungen für Bearbeitung und Vorbereitung am Austragungsort fällig wird. 

Bei Nichtabholung der Startunterlagen werden die Organisationsbeiträge dem Verein 

in Rechnung gestellt.  

8. Meldungen am Stellplatz 

Für die Abgabe der Meldung am Stellplatz (wenn Vorhanden) gilt einheitlich der 

Zeitpunkt bis 60 Min. vor Beginn des jeweiligen Wettbewerbes, beim Stabhochsprung 

90 Min. Für die Ausführung der pünktlichen Meldung sind ausschließlich die 

Athletinnen und Athleten verantwortlich.  

Sind Verzögerungen zur rechtzeitigen Abgabe der Stellplatzkarte aus 

verkehrstechnischen Gründen zu erwarten, ist dies dem Ausrichter telefonisch 

mitzuteilen, um das Teilnahmerecht zu sichern und einen Ausschluss vom 

Wettbewerb zu vermeiden. Ist in diesen Fällen dennoch keine rechtzeitige Anreise 

zum Wettbewerbsbeginn möglich, wird dann, trotz „Meldung am Stellplatz“, von einem 

Ausschluss an weiteren Wettbewerben abgesehen. Die jeweils verbindliche  

 



 

 

 

 

 

Telefonnummer des Ausrichters ist der Ausschreibung zur Veranstaltung zu 

entnehmen. 

9. Geräte 

Unter der Voraussetzung einer vorherigen Prüfung ist die Benutzung eigener Geräte 

gestattet. Zur Prüfung sind diese Geräte bis spätestens 15 Minuten vor Beginn der 

jeweiligen Disziplin an der Wettkampfanlage abzugeben. Für den Fall der 

Beschädigung eigener Geräte übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 

Sprungstäbe werden nicht vom Ausrichter gestellt. 

Eigene Startblöcke dürfen nicht verwendet werden. 

10. Auszeichnungen und Siegerehrung 

Bei allen Veranstaltungen des SC Potsdam e.V.  gibt es für die Platzierungen 1-3 in 

allen Altersklassen Medaillen und Urkunden, sofern nicht anders in der Ausschreibung 

geregelt. 

11. Ausschreibungen / Zeitpläne 

Alle auf LADV.de veröffentlichten Ausschreibungen und Zeitpläne haben vorläufigen 

Charakter. Sie werden entsprechend der Meldezahlen und örtlichen Gegebenheiten 

angepasst. Änderungen werden auf dem Meldeportal „LADV“ veröffentlicht. 

12. Startnummern 

Bei Ausgabe nur einer Startnummer wird diese auf der Brust, bei den 

Sprungwettbewerben wahlweise auf Brust oder Rücken getragen. 

13. Haftung 

Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen oder 

sonstigen Schäden. 

Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher 

Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der 

Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine 

Schadenersatzpflicht des Veranstalters gegenüber den Teilnehmern. 

Im Rahmen der Veranstaltung geht das Hausrecht aus dem jeweils gültigen 

Überlassungs-bescheid uneingeschränkt an die eingesetzte Wettkampfleitung über. 

14. Foto- & Videoaufnahmen 

Während der Veranstaltung entstehen Foto- und Videoaufnahmen. Wir nutzen diese 

für Berichterstattung, Social Media und weitere Unternehmenszwecke. Falls Sie nicht 

fotografiert und gefilmt werden möchten, informieren Sie unser Veranstaltungsteam. 

Im hinteren Bereich der Startzone sind Foto- und Videoaufnahmen nicht gestattet. Ein 

Verstoß gegen diese Regel kann zum Ausschluss von der Veranstaltung sowie zu 

einem Hausverbot führen. 


